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die Angst, dass die tiefe Depres-
sion, in der ich stecke, verschwin-
den könnte und ich mich statt an 
dem fi nsteren inneren Ort, an dem 
ich wie angewurzelt stehe, an ei-
nem ganz anderen und neuen Ort 
wieder fi nden könnte, aber dann 
doch nur wieder verlassen wäre, 
weil niemand da ist, der mich mit 
einer Welt vertraut macht, in der 
es Armut und Krankheit als einzi-
gen Lebensinhalt nicht mehr gibt“. 
Diese Angst und sein Misstrau-
en hindern ihn auch daran Bezie-
hungsangebote anzunehmen, die 
es immer wieder gegeben hat.

Trotz dieser negativen Erfah-
rungen und der Ängste vor einem 
Leben außerhalb seiner Vorhöl-
le gibt es auch Sätze wie: „Wenn 
ich tot bin, wünsche ich mir trotz-
dem, noch einmal auf die Welt zu 
kommen, bei anderen Eltern, in 
einem anderen Haus, einem ande-
ren Land in anderer Zeit. Ich glau-
be einfach daran, dass es das gibt: 

erträgliche, fördernde, sorgfälti-
ge und großzügige Eltern, die man 
zurücklieben kann, die faktisch 
nirgendwo ihr Heil suchen müs-
sen außerhalb ihrer selbst, weil 
sie es in sich haben.“

Diese Aufzeichnungen ge-
ben auf eine sehr beeindrucken-
de und ergreifende aber auch auf 
eine verstörende Weise Einblick 
in die Welt eines Patienten mit 
einer schweren Borderlin-Per-
sönlichkeitsstörung und es ver-
langt vom Leser einiges an Tole-
ranz und Verständnisbereitschaft, 
um seine Hasstiraden, die er ge-
gen sich und die Umwelt richtet, 
sein Selbstmitleid und seine tie-
fe Verzweifl ung zu ertragen. An-
dererseits machen die intellektu-
ellen Fähigkeiten und die (selbst-)
kritischen Refl exionen des Au-
tors dieses Buch insbesondere für 
PsychotherapeutInnen zu einem 
interessanten Dokument. ◼

Rezension: hermann Spielhofer

Wir freuen uns schon jetzt 
auf die Rezension in den 
nächsten NEWS: 
karbiner, Robert und 
kobler, Florian: 
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College für 
systemisChe Beratung

A-4020 Linz, Bulgariplatz 14, Tel. (0732)701788 
Fax: DW-2 office@organos.at, www.organos.at

Ein Unternehmen der BBRZ GRUPPE

„Interkulturelle Sozialpädagogik“
Ein Lehrgang für FachbetreuerInnen, ArbeitsanleiterInnen, SozialpädagogInnen und 
andere Interessierte, die im Bereich Wirtschaft und Arbeitswelt mit Menschen arbeiten, 
die einen Migrationshintergrund haben oder Schlüsselaufgaben bei der Integration  
wahrnehmen
2-semestrig, Start Herbst 2011

Ausbildung zum/zur Lebens- und SozialberaterIn
Zwei-Kompetenzen-Ausbildung 
5 Semester mit Schwerpunkt Systemische Aufstellungsarbeit
(Anrechenbarkeit auf Zertifikat zum/zur ErwachsenenbildnerIn)
Start: 1. - 3. Juli 2011 

Gratwanderung - zwischen Engagement und Selbstausbeutung 
Outdoor-Training als Angebot zur Burnout-Prophylaxe
15. - 16. Juni 2011 (16 AE), Waxenberg
Trainer: Mag. Markus Fesel

Methoden der systemischen Aufstellung
Methodisches Repertoire für die Einzelberatung
4. - 5. April 2011 (16 AE), Linz
Trainerin: Mag.a Hermine Geier-Fehlinger
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6. Aufstellungskongress: 
Heimat - Fremde - Niemandsland 
Wieviel Unbekanntes (v)erträgt ein Mensch? 
Eine Tagung zur Wandlungsfähigkeit in der 
Aufstellungsarbeit

13. bis 15. Oktober 2011
Congresszentrum Toscana/Gmunden
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* Bezug in Österreich über 
Krammer Verlag,
verlag@krammerbuch.at
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Das ist jener, der für die inhalt-
liche Gestaltung eines Mediums 
sorgt oder für dessen Ausstrah-
lung, Abrufbarkeit oder Verbrei-
tung entweder selbst sorgt oder 
sie veranlasst; mit anderen Worten 
sind das Personen, denen die in-
haltliche und redaktionelle Letzt-
verantwortung für über das Netz 
verbreitete Inhalte zukommt (die 
die Website inhaltlich gestalten). 

Bloße InhaberInnen der Domain 
sind keine Medieninhaber. 

Die hier dargelegten Informa-
tionen gelten grundsätzlich auch 
für elektronische Newsletter, so-
fern sich diese an einen „größe-
ren Personenkreis“ (rund 50 Leute 
genügen) richten und wenigstens 
vier Mal im Jahr in gleicher Auf-
machung erscheinen. Das Me-
diengesetz bezeichnet solch einen 

Newsletter als „wiederkehrendes 
elektronisches Medium“.

Darin muss ein Impressum 
(der Name oder die Firma sowie 
die Anschrift des Medieninhabers 
und des Herausgebers) angege-
ben sein. Gibt es keinen Heraus-
geber, dann müssen Sie stattdes-
sen Ihren vollen Namen (bzw. Ihre 
Firma, wenn der Newsletter von 
einem Unternehmen betrieben 
wird, das im Firmenbuch eingetra-
gen ist) sowie die geografische An-
schrift angeben. 

Die Impressumspflicht gilt für 
Newsletter, nicht für Websites. 

Aber: Es wirkt nicht gerade ver-
trauenserweckend, wenn man auf 
einer Website nicht erfahren kann, 
wem sie „gehört“. 

Stellen Sie vielleicht ein ent-
geltliches Angebot ins Internet, 

oder betreiben Sie irgendeine Art 
des Online-Vertriebs von Waren, 
Dienstleistungen, Informations-
angeboten, Werbung, Datenabfra-
gemöglichkeiten usw.? Auch wenn 
sie nur mittelbar dem Gelderwerb 
dienen? 

Dann gilt das Electronic-Com-
merce-Gesetz (ECG) und Sie müs-
sen den NutzerInnen folgende 
Informationen leicht und unmit-
telbar zugänglich zur Verfügung 
stellen: Namen (Firma), geogra-
fische Anschrift, E-Mail-Adres-
se, gegebenenfalls Firmenbuch-
nummer samt Firmenbuchgericht, 
die allfällige Zugehörigkeit zu ei-
ner Kammer oder sonstigem Be-
rufsverband und gegebenenfalls 
die Umsatzsteuer-Identifikations-
nummer (UID-Nummer). 

Der Medieninhaber (betrifft 
Websites und Newsletter) muss 
jährlich bestimmte Angaben ver-
öffentlichen. Diese sind auf einer 
Website ständig, leicht und unmit-
telbar auffindbar zur Verfügung zu 
stellen. 

Was muss angegeben sein? 
Namen oder Firma, Unterneh-

mensgegenstand, Wohnort, Sitz 
oder Niederlassung und Art und 
Höhe der Beteiligung der Medien-

inhaber. Handelt es sich um ei-
ne Gesellschaft oder einen Verein, 
dann weiters, den oder die Ge-
schäftsführerInnen, die Mitglie-
der des Vorstands und Aufsichts-
rats und die GesellschafterInnen, 
deren Einlage oder Stammeinla-
ge 25 Prozent übersteigt. Diese 
Vorschrift ist weit detaillierter, als 
hier ausgeführt werden kann. 

„Kleine Websites“ sind privi-
legiert. Solche privaten Websites 

haben keinen weiteren Informati-
onsgehalt (der geeignet ist, die öf-
fentliche Meinungsbildung zu be-
einflussen) als die Darstellung des 
persönlichen Lebensbereiches 
oder die Präsentation des Medien-
inhabers selbst. 

Diese „kleinen Websites“ brau-
chen nur Name bzw. Firma, gege-
benenfalls den Unternehmensge-
genstand, sowie Wohnort oder Sitz 
des Medieninhabers angeben. 

 RECHTSECKE:

Was müssen Sie als Inhaber einer Website 
aus rechtlicher Sicht beachten?� Autor: Richard Rogenhofer

Ihre Website ist ein „Medium“.  
Sie sind daher „Medieninhaber“ (im Sinne des Mediengesetzes).  
Nur wenn Ihre Website nicht einem „größeren Personenkreis“ zur Verfügung steht  
(NutzerInnen müssen sich zum Beispiel mit einem Passwort erst einloggen),  
spricht man nicht von einem Medium im Sinne des Mediengesetzes. 

Wer ist der sogenannte Medieninhaber (gemäß § 1 Abs. 1 Ziffer 8 MedienG)? 

Was bedeutet Offenlegung? 
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Das Urheberrecht gilt auch im 
Internet. Die Urheberrechte an ei-
nem Foto, einer Grafik, einer Zeich-
nung, usw. hat die Person, die es/
sie gemacht hat. Stellen Sie ein Fo-
to, das jemand anderer geschos-
sen hat, auf Ihre Website, dann 
müssen Sie sich um die entspre-
chenden Rechte kümmern. 

Achtung: Fotos von anderen 
Websites oder einfach gesagt „aus 
dem Internet“ sind normalerweise 
nicht frei von Rechten (außer dies 
wäre ausdrücklich vermerkt). 

Auch eine sogenannte Freigabe 
eines Bildes erlaubt nur die Ver-
wendung, wie in der Freigabe be-
stimmt. 

Riskieren Sie nichts – die Kos-
ten eines Urheberrechtsprozesses 
sind sehr hoch! 
Kann auch der Inhalt eines Fotos 
beachtlich sein? 

Ja, durch den Inhalt dürfen keine 
Rechte verletzt werden. Dazu ge-
hören Persönlichkeitsrechte abge-
bildeter Personen. Die Abbildung 
einer Person darf nicht in einen un-
wahren Kontext gebracht werden, 
der für diese Person nachteilig ist. 
Die Privatsphäre ist zu achten und 
niemand darf bloßgestellt werden. 

Beispiel: 
Sie verwenden das Foto ei-

ner Person für Ihre Werbung, oh-
ne dass diese ausdrücklich zuge-
stimmt hat. Dies ist ein Eingriff in 
deren Rechte und kann gerichtlich 
mit Klage verfolgt werden. 

Es ist erlaubt zum Beispiel ein 
fremdes Gemälde zum privaten 
Gebrauch zu fotografieren. Die-
ses sogenannte Recht zur „Verviel-
fältigung zum privaten Gebrauch“ 
ermöglicht Ihnen eine sogenann-
te „Privatkopie“, ohne Einwilligung 
des Rechteinhabers; aber nur zum 
privaten Gebrauch, nicht für kom-
merzielle Zwecke. Die berufliche 
Nutzung der Kopie (als Werbung 
auf einer Website) ist nicht erlaubt. 
Wichtig ist, dass die Kopie nicht 
dazu dienen darf, das fotografier-
te Gemälde der Öffentlichkeit zu-
gänglich zu machen. 

Hingegen dürfen Sie Werke der 
bildenden Kunst (zB. Architektur), 
die dazu angefertigt wurden, sich 
bleibend an einem öffentlichen Ort 
zu befinden, frei abbilden und diese 
Abbildungen auch verbreiten (via 
Internet, usw.). Dies gilt auch für 
Gemälde, sofern deren Schöpfer 
schon länger als 70 Jahre tot ist. 

Werbung 

Auf Websites und in elektro-
nischen Newslettern muss Wer-
bung – alle Arten von Ankündigun-
gen, Empfehlungen oder sonstige 
Beiträge und Berichte, für deren 
Veröffentlichung ein (wenn auch 
nur mittelbares) Entgelt geleis-
tet wird – als „Anzeige“, „entgeltli-
che Einschaltung“ oder „Werbung“ 
gekennzeichnet sein. Andere Be-
zeichnungen sind nicht erlaubt. Ist 
eine entgeltliche Einschaltung of-
fensichtlich als solche erkennbar, 
dann ist keine ausdrückliche Be-
zeichnung notwendig. 

Grundsätzlich gilt: Was außer-
halb des Internets verboten ist, ist 
auch im Internet verboten. 

Zu sogenannten „Gegendar-
stellungen“ und „Medieninhalts-
delikten“ wird auf weiterführende 
Literatur oder Auskunft von Exper-
tInnen verwiesen. 

Eigene und fremde Bilder 

Was gilt beim 
„Verlinken“? 

Verlinken bedeutet das Setzen 
von Links auf andere Websites. 
Das bedeutet, der Besucher Ihrer 
Website kommt durch Anklicken 
des Links auf eine andere Website 
– die Zielsite. 

Gefährlich wird das Setzen eines 
Links nur dann, wenn Sie sich mit 
dem Inhalt der Zielseite ganz of-
fensichtlich identifizieren und den 
Link gerade zu dem Zweck setzen, 
dass der dortige (rechtwidrige) In-
halt weiterverbreitet wird. In die-
sem Fall haften Sie wie der für die 
Zielseite Verantwortliche. 

Das ist die Erklärung, für ir-
gendetwas nicht zu haften, also ein 
Haftungsausschluss. 

Ein Disclaimer ist dort sinnvoll, 
wo Sie Auskünfte, Ratschläge, An-
leitungen und Rezepte ins Web 
stellen. 

Beispiel: 
„Alle Angaben auf dieser Websi-

te wurden nach bestem Wissen und 

sorgfältig erstellt, ich kann aber 
keine Gewähr für deren Richtigkeit 
und Aktualität übernehmen.“ Als 
Internet-Nutzer sollte man aller-
dings ohnedies wissen, dass „im 
Netz“ auch viel Unsinn steht. Aber: 
Bezahlt eine Person ein Entgelt für 
Ihre Auskunft, dann darf sie sich 
auch auf die Richtigkeit Ihrer Aus-
kunft verlassen. 

Was ist ein „Disclaimer“? 

 
Dieser Artikel dient nur der Information und kann keine rechtlich ver-

bindliche Auskunft ersetzen. Für weitere Informationen wird empfohlen, 
sich an den Verein für Konsumenteninformation (VKI) oder einschlägige 
ExpertInnen zu wenden. � ◼
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 In der psychotherapeutischen Praxis kommt es 
manchmal – aus unterschiedlichen fachlichen 
Gründen – vor, dass doppelte Einheiten mit 

den KlientInnen abgehalten werden. Darunter ist ein 
Behandlungstermin mit einer Länge von 2 × 50 Minu-
ten zu verstehen. Es gibt keine verbindliche Regelung, 
welche die übliche 50-Minuten-Sitzung als „psycho-
therapeutischen Standard“ definieren würde. Jedoch 
besteht ein breiter – mehr oder weniger ausdrückli-
cher – Konsens darüber, dass dies, soferne fachlich 
begründet, möglich sein sollte. 
Ist es nun aus rechtlicher Sicht zu rechtfertigen, 
dass ein Krankenversicherungsträger von einem/
einer PsychotherapeutIn eine Begründung für eine 
Doppeleinheit einfordern darf, um in Folge als 
Kostenträger zu beurteilen, ob die Doppeleinheit 
angemessen war oder nicht? 

Diese Frage ist mit JA zu beantworten. 
Dem Krankenversicherungsträger steht eine sol-

che Beurteilung nach dem Allgemeinen Sozialversi-
cherungsgesetz (ASVG) zu. Die Durchführung von z.B. 
Doppeleinheiten muss gegenüber einem Krankenver-
sicherungsträger begründet werden, wenn er dies 
verlangt (siehe auch §§ 31 (5) und 133 (2) ASVG). 

Informationen an den Krankenversicherungsträger 
sind notwendig und gewährleisten, dass PatientInnen 
Krankenversicherungsleistungen in Anspruch neh-
men können. Dazu müssen die Informationen über 
die Krankheit weitergegeben werden, die der Kran-
kenversicherungsträger benötigt und ohne die er 
keine Leistung gewähren kann (wie bei jedem Kran-
kenbehandlungs-Versicherungsfall). 

Der Krankenversicherungsträger unterliegt bezüg-
lich dieser Informationen strenger Verschwiegenheits-
pflicht (ein Verstoß dagegen seitens Krankenversiche-
rungs-Angestellter ist klagbar und wird geahndet). 

Mit der Inanspruchnahme dieser Leistung gibt der/
die PatientIn zu verstehen, dass gewisse Informati-
onen, die der Krankenversicherungsträger braucht, 
um Leistungen zu erbringen, für ihn kein Geheimnis 
i. S. des Psychotherapiegesetzes darstellen: Dazu ge-
hören u. a. welche Krankheit diagnostiziert wird und 
Argumente, inwiefern die beanspruchte Leistung aus-
reichend, zweckmäßig und notwendig ist. 

Diese Informationen sind nicht jene verschwiegen-
heitspflichtigen „Geheimnisse“ gem. § 15 PthG, also 
nicht jene Inhalte und Tatsachen des psychotherapeuti-

schen Gespräches, die nur dem Träger dieses Geheim-
nisses und allenfalls noch seinem vertrauten Kreis 
bekannt sind, mit dem natürlichen Interesse, diese Tat-
sachen Außenstehenden nicht bekannt zu machen. 

Falls der/die PatientIn auf völlige Verschwiegen-
heit Wert legt, kann er/sie keine Versicherungsleis-
tung beanspruchen bzw. der Krankenversicherungs-
träger kann keine Leistung erbringen, da er nicht über 
die gesetzlich notwendigen Informationen verfügt.

Der Krankenversicherungsträger darf auch eine 
Erstattung verweigern, wenn die Krankenbehandlung 
seiner Ansicht nach das Maß des Notwendigen über-
schreitet (§ 133 (2) ASVG). 

Im Rahmen forcierter Spar-Attacken wird von man-
chen MitarbeiterInnen der Krankenversicherungs-
träger jede Gelegenheit des Anhebens von bürokra-
tischen Schwellen wahrgenommen. Wichtig scheint 
aber im Interesse der Wahrung des ASVG-begründe-
ten Behandlungsauftrages ein Verweis auf den letz-
ten Satz des § 31 (5) Z 10 ASVG: Es steht einer sozia-
len Krankenkasse „nicht“ zu, durch bürokratische 
oder andere Schikanen „den Zweck der Krankenbe-
handlung“ zu „gefährden“. Wann allerdings der Be-
handlungszweck gefährdet ist, wird individuell zu be-
urteilen sein. Außerdem ist dies leider nur vom/von 
der Versicherten klagbar, da der/die Psychotherapeu-
tIn bzw. die Berufsvertretung mangels Gesamtvertra-
ges keine Parteienstellung hat. 
Zu angeforderten ausführlicheren Begründungen

Der/die Versicherte ist zur Mitarbeit dem Kran-
kenversicherungsträger gegenüber verpflichtet, dies 
heißt auch, Befunde beizubringen bzw. den/die Be-
handlerIn dazu zu ermächtigen (und sei es durch eine 
Entbindung von der Verschwiegenheitsverpflichtung). 

Es kommt immer öfter vor, dass Krankenversiche-
rungsträger an möglichst vielen Daten ihrer Versiche-
rungsnehmerInnen interessiert sind. Diese Informati-
onsbegehren erstrecken sich in letzter Zeit mehr und 
mehr auf psychotherapeutische Leistungen. 
Der ÖBVP empfiehlt PsychotherapeutInnen in 
diesen Fällen folgendes Vorgehen: 

Machen Sie Ihren Klienten/Ihre Klientin bitte auf Ihre 
Verschwiegenheitspflicht aufmerksam und erläutern 
Sie ihm/ihr auch ihr weiteres Vorgehen (siehe unten). 

Verfassen Sie ein Schreiben, das die vom Kranken-
versicherungsträger geforderten Angaben enthält und 
– das ist besonders wichtig – fügen Sie unbedingt ein: 

RECHTSECKE:

Müssen PsychotherapeutInnen „Doppeleinheiten“ 
gegenüber Krankenversicherungsträgern (Kranken-
kassen) ausführlich begründen? � Autor: Richard Rogenhofer
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Wie üblich gliedern sich die The-
men in die drei großen Abgabenge-
biete (ESt, USt und SV):
Einkommensteuer

Im Rahmen der Steuernews 
2010/2011 wurde berichtet, dass die 
Abzugsfähigkeit von vorgezogenen 
Sozialversicherungsnachzahlun-
gen aufgrund einer Entscheidung 
des Unabhängigen Finanzsenats 
(UFS) aus dem Jahr 2010 leider 
strittig geworden ist. Dem ist die 
Finanzverwaltung nun mit einer Er-
gänzung der Einkommensteuer-
richtlinien entgegen getreten. Dort 
ist ausgeführt, dass die Vorauszah-
lung einer zu erwartenden Nach-
zahlung von GSVG-Pflichtbeiträgen 
steuerlich abzugsfähig ist, wenn sie 
sorgfältig geschätzt wird. Dies soll 
aus Sicht der Finanzverwaltung un-
geachtet der UFS-Entscheidung 
gelten. Festgehalten wird jedoch, 
dass willkürliche Zahlungen nicht 

verwertet werden können.
Diese Stellungnahme ist im Sin-

ne der Steuerpflichtigen natürlich 
erfreulich. Es ist aber einzuräu-
men, dass eine eindeutige Rechts-
lage nur durch den Gesetzgeber 
oder den Verwaltungsgerichtshof 
herbeigeführt werden kann.
Umsatzsteuer

Neben der bereits in den Steu-
ernews 2010/2011 berichteten Er-
leichterung bei der Abgabe der 
unterjährigen Umsatzsteuervor-
anmeldungen (quartalsweise Mel-
dung ab 2011 nun bis zu einem Vor-
jahresumsatz von T€ 100 statt T€ 30 
möglich) hat der Gesetzgeber auch 
bei der Verpflichtung zur Abga-
be von Jahresumsatzsteuererklä-
rungen eine deutliche Ausweitung 
bei der Umsatzgrenze vorgesehen. 
Bis 2010 mussten Kleinunterneh-
mer bereits ab einem Umsatz von 
mehr als € 7.500 eine Jahreserklä-

rung einreichen. Diese Grenze wur-
de nun an die Kleinunternehmer-
grenze angepasst. Ab 2011 muss 
keine Jahreserklärung eingereicht 
werden, wenn die Umsätze T€ 30 
netto nicht überschreiten. Voraus-
setzung für die Inanspruchnah-me 
dieser weiteren Erleichterung ist 
natürlich, dass nicht aus anderen 
Gründen eine Umsatzsteuer zu ent-
richten ist.
Sozialversicherung

In den Steuernews 2010/2011 
wurde noch die „normale“ Erhö-
hung des Pensionsver-sicherungs-
beitragssatzes auf 16,5 % angekün-
digt. Die Grundlage dafür findet sich 
in einem Gesetzesbeschluss des 
Jahres 2005, der die Anhebung des 
Pensionsversi-cherungsbeitrages-
satzes von 15 % auf 17,5 % vorsah 
(jährlich 0,25 % in den Jahren 2006 
bis 2015).Um das Budget zu konso-
lidieren, wurde aber auch in diesem 
Bereich eine Maßnah-me gesetzt. 
Diese sieht vor, dass bereits ab 2011 
der endgültige Satz von 17,5 % zur 
Anwendung gelangt. Vielen dürf-
te das vor kurzem unangenehm bei 
der Durchsicht der ersten Beitrags-
vorschreibung für dieses Jahr auf-
gefallen sein.� Wien, 28. 2. 2011
Baldinger & Partner Unternehmens- 
und Steuerberatungsgesellschaft 
mbH, 1180 Wien, Ferrogasse 37
Tel. 01/4700760, Fax 01/4700511� ◼

steuerecke

Weitere Neuerungen 2011
Die rege Tätigkeit des Gesetzgebers zum 
Jahresende brachte es mit sich, dass in 
Ergänzung der Steuernews 2010/2011 noch 
weitere Ausführungen erforderlich sind, um 
den PsychotherapeutInnen einen Überblick 
über die für sie wesentlichen Themen zu bieten. 

�A utor: Dieter Welbich

Zu Beginn des Dokumentes: 
„Zur Vorlage an …..“ (hier bitte die Anschrift der 
jeweiligen Versicherung angeben)
„Sehr geehrte Damen und Herren, 
im Auftrag meines Klienten, Herrn … / meiner Kli­
entin, Frau …, erhalten Sie von mir die gewünsch­
ten Informationen…“ 

Zum Inhalt des Schreibens beachten Sie bitte: 
::	 Formulieren Sie, wenn möglich, nur auf der Sym-

ptom-Ebene und nicht aufgrund persönlicher Re-
flektionen oder Wahrnehmungen des Prozesses. 

::	 Formulieren Sie nur zum Vorteil des Klienten/der 
Klientin, also im Interesse des Klienten/der Klientin. 

::	 Was Sie schreiben, darf den Prozess der laufenden 
Psychotherapie bzw. den abgeschlossenen 

Prozess sowie nachträglich den Behandlungs
erfolg einer abgeschlossenen Psychotherapie 
nicht gefährden. 

Im Sinne der Förderung von mündigen KlientInnen ist 
es unerlässlich, dass der Klient/die Klientin dieses 
Schreiben SELBST absendet. Damit ist zudem evident, 
dass Sie der Klient/die KlientIn in dieser Angelegenheit 
von Ihrer Verschwiegenheitspflicht entbunden hat! 

Abschließend bleibt leider noch zu erwähnen, dass 
es bislang keine explizit ausgewiesenen fachlichen 
Standards auf diesem Gebiet gibt. Aktuell erarbeitet 
der Psychotherapiebeirat ein Papier zu einigen Fra-
gen, die aufgrund der Forderungen und Reaktionen 
von Seiten der Krankenversicherungsträger fachlich 
zu beantworten sind. � ◼
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service

Mitgliederservice

::	 Auflistung aller Mitglieder auf der Homepage des 
ÖBVP, leichte Auffindbarkeit für KlientInnen 

::	 Datenerhebungsblatt für den Listeneintrag auf der 
ÖBVP-Homepage

::	 3 × jährlich die Mitgliederzeitschrift 
„Psychotherapie-News“

::	 Bezug der Zeitschrift Psychotherapie Wissen-
schaft (früher: Psychotherapie Forum) als Print- 
oder Open-Access-Version.  
Das Portal www.psychotherapie-wissenschaft.info 
ist seit März 2011 aktiv.

::	 günstige Gruppenversicherung in Kooperation 
mit der Generali Versicherungs AG für Berufs
haftpflicht, Rechtsschutz, Berufunterbrechungs-
vorsorge, Pensionsvorsorge

::	 günstigere Tarife bei Fort- und Weiterbildungs
veranstaltungen des Forum Fortbildung

::	 günstigere Inserate in den NEWS

::	 günstigere Zertifizierung Ihres 
Fortbildungsangebots

::	 ÖBVP-Visitkarten: 200 Stück zu € 54,—

::	 Eintragungsmöglichkeit in die 
ÖBVP-SupervisorInnenliste, die von allen 
öffentlichen Stellen anerkannt ist

::	 Honorarnotenvordrucke:  
100 Stück mit 2 Durchschlägen zu € 29,80

::	 unterschiedliche Serviceangebote, wie z. B.  
: � kostenlose erste Rechtsberatung in komplexen 

Fällen
	 : � Übernahme von rechtlichen Fällen, wenn über-

geordnete berufspolitische Bedeutung vorliegt

::	 Beratung und Unterstützung in allen praxisrelevan-
ten (berufsethischen und berufsrechtlichen) Fragen 

::	 Austausch und Vernetzung  
(z. B. Bezirkskoordination)

::	 Unterstützung und Vermittlung bei KlientInnen
beschwerden (Schlichtungsstellen)

::	 kostenfreie Weiterleitung von  
www.psychotherapie.at/ihr_name auf Ihre 
persönliche Homepage

::	 gratis Inserate in der Anzeigenbörse auf  
www.psychotherapie.at

::	 günstigere Werbung für Veranstaltungen auf der 
Pinnwand auf www.psychotherapie.at

::	 als Mitglied auf der Homepage einloggen 
und selbst ein Inserat schalten bzw. Ihre 
E-Mail-Adresse eingeben oder ändern

::	 Newsletter beziehen

Als Mitglied können Sie folgende Angebote nützen

Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Wenn Sie den Newsletter des 
ÖBVP und viele andere Informati-
onen schnell und aktuell erhalten 
wollen, geben Sie bitte Ihre Email-
Adresse oder Adressänderungen 
bekannt! Im ÖBVP ist dafür Frau 
Sabrina Kaselitz, BSc zuständig: 
T  +43.1.512 70 90.10
E  oebvp.kaselitz@psychotherapie.at 

Tipp: Alle Mitglieder haben ihre 
Login-Daten erhalten und kön-
nen nach erfolgreichem Login ihr 
Passwort ändern (was wir auch 
empfehlen).

Last but not least haben die Mit-
arbeiterInnen im Büro nicht nur für 
Sie ein offenes Ohr, sondern auch 
für viele PatientInnen und andere 
an Psychotherapie Interessierte. 
Auch das sollte unseren Mitglie-
dern unmittelbar zu Gute kom-
men.
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